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F1:
Aufgabe 1: 
Vorschusskostenrechnung: 
Vorschuss nur für den Scheidungsantrag, nicht für die Folgesachen (§ 14 I 1 FamGKG) – Folgesachen sind gemäß § 16 III KostVfg nicht vorschusskostenpflichtig

	KV-Nr.
	Gebührentatbestand (Gegenstand des Kostenansatzes)
	Verfahrenswert
in €
	Betrag/Gebühr
in €
	Mithaft
Antragsteller/Antragsgegner

	1110
	Verfahren im Allgemeinen
	8.100,00
	521,00
	521/0

	
	
	Summe: 
	521,00
	

	
	
	bereits gezahlt sind: 
	0,00
	

	
	
	Rest:
	521,00
	



a) Fälligkeit tritt mit Einreichung des Antrags ein (§ 9 I FamGKG)
b) Antragsteller (§ 21 I 1 FamGKG)
c) gemäß § 14 I 1 FamGKG ist mit Kostennachricht gemäß § 26 KostVfg eine Vorauszahlung zu erfordern; sie wird gemäß §§ 4 II, 15 I und 26 I + VI KostVfg über den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin erfordert

Schlusskostenrechnung: 
Verfahrenswertberechnung gemäß § 44 I FamGKG = Addition der Werte

	KV-Nr.
	Gebührentatbestand (Gegenstand des Kostenansatzes)
	Verfahrenswert
in €
	Betrag/Gebühr
in €
	Mithaft
Antragsteller/Antragsgegner

	1110
	Verfahren im Allgemeinen
	9.100,00
	566,00
	566/0

	
	
	Summe: 
	566,00
	



	davon tragen 

	der Antragsteller 50 %
	283,00 €
	der Antragsgegner 50%
	283,00 €

	bereits gezahlt
	521,00 €
	bereits gezahlt
	0,00 €

	zuviel
	238,00 €
	zuviel
	0,00 €

	zu verrechnen auf Gegenseite
	238,00 €
	verrechnet von Gegenseite
	238,00 €

	Rest 
	0,00 €
	Rest
	45,00 €



a) alle Kosten sind jetzt fällig (§ 11 I Nr. 1 FamGKG), es ist eine SKR zu erstellen (§ 28 I KostVfg)
b) Kostenschuldner ist der Antragsteller zu 50 % und der Antragsgegner zu 50 % als Entscheidungs-schuldner 
(§ 24 Nr. 1 FamGKG)
c) der vom Antragsteller als Antragsschuldner (§ 21 I 1 FamGKG) geleisteter Vorschuss ist auf die Kosten des Antragsgegners zu verrechnen, die offenen Restforderungen gemäß §§ 4 II, 15 I und 25 KostVfg sind mittels Sollstellung zu erfordern

Aufgabe 2: 
Vorschusskostenrechnung: 
Vorschuss nur für den Scheidungsantrag, nicht für die Folgesachen (§ 14 I 1 FamGKG), Folgesachen sind nicht vorschusskostenpflichtig (§ 16 III KostVfg)

	KV-Nr.
	Gebührentatbestand (Gegenstand des Kostenansatzes)
	Verfahrenswert
in €
	Betrag/Gebühr
in €
	Mithaft
Antragsteller/Antragsgegner

	1110
	Verfahren im Allgemeinen
	8.000,00
	476,00
	476/0

	
	
	Summe: 
	476,00
	

	
	
	bereits gezahlt sind: 
	0,00
	

	
	
	Rest:
	476,00
	



a) Fälligkeit tritt mit Einreichung des Antrags ein (§ 9 I FamGKG)
b) Antragsteller (§ 21 I 1 FamGKG)
c) gemäß § 14 I 1 FamGKG ist mit Kostennachricht gemäß § 26 KostVfg eine Vorauszahlung zu erfordern; sie wird gemäß §§ 4 II, 15 I und 26 I + VI KostVfg über den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin erfordert

Schlusskostenrechnung: 
Verfahrenswertberechnung gemäß § 44 I FamGKG = Addition der Werte

	KV-Nr.
	Gebührentatbestand (Gegenstand des Kostenansatzes)
	Verfahrenswert
in €
	Betrag/Gebühr
in €
	Mithaft
Antragsteller/Antragsgegner

	1110
	Verfahren im Allgemeinen
	19.000,00
	749,00
	749/0

	
	
	Summe: 
	749,00
	



Vergleichsberechnung gemäß § 30 III FamGKG
	KV-Nr.
	Gebührentatbestand (Gegenstand des Kostenansatzes)
	Verfahrenswert
in €
	Betrag/Gebühr
in €
	Mithaft
Antragsteller/Antragsgegner

	1110
	Verfahren im Allgemeinen
	15.000,00
	688,00
	688/0

	1111
	Zurücknahme des Antrags
	4.000,00
	74,00
	74/0

	
	
	Summe: 
	762,00
	



Die Gesamtgebühr ist niedriger als die Einzelgebühr (max. 749,00 €).

	davon tragen 

	der Antragsteller 50 %
	374,50 €
	der Antragsgegner 50%
	374,50 €

	bereits gezahlt
	476,00 €
	bereits gezahlt
	0,00 €

	zuviel
	101,50 €
	zuviel
	0,00 €

	zu verrechnen auf Gegenseite
	101,50 €
	verrechnet von Gegenseite
	101,50 €

	Rest 
	0,00 €
	Rest 
	273,00 €



a) alle Kosten sind jetzt fällig (§ 11 I Nr. 1 FamGKG), es ist eine SKR zu erstellen (§ 28 I KostVfg)
b) Kostenschuldner ist der Antragsteller zu 50 % und der Antragsgegner zu 50 % als Entscheidungs-schuldner 
(§ 24 Nr. 1 FamGKG)
c) der vom Antragsteller als Antragsschuldner (§ 21 I 1 FamGKG) geleisteter Vorschuss ist auf die Kosten des Antragsgegners zu verrechnen, die offenen Restforderungen gemäß §§ 4 II, 15 I und 25 KostVfg sind mittels Sollstellung zu erfordern





